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„Handygarage“ an der Otto – Hahn Realschule 
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
Handys (Smartphones) und zunehmend auch Smartwatches sind in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler in 
hohem Maße präsent. Ihre Nutzung beeinflusst den Schulalltag, zunehmend auch in negativer Art und Weise.  

Es gibt mehrere Gründe, warum Kinder in der Schule keine Handys benutzen sollten: 

Störung des Unterrichts / Ablenkung: Handys lenken vom Unterricht und vom Lernen ab.  

Schutz der Privatsphäre: Niemand darf ohne Erlaubnis fotografiert oder gefilmt werden. Jeder hat das Recht, 
selbst zu entscheiden, ob und wie Bilder von ihm gemacht und verbreitet werden. Viele Schülerinnen und 
Schüler möchten nicht fotografiert werden. Zudem ist die Schule ein geschützter Ort, an dem ausschließlich 
Lehrkräfte entscheiden können, ob und wovon Bilder gemacht werden dürfen. Dieses darf in keinem Fall mit 
dem privaten Handy gemacht werden. 

Datenschutz und rechtliche Regeln 
In Deutschland dürfen Fotos von Personen grundsätzlich nicht ohne deren Zustimmung gemacht,  
veröffentlicht oder weitergegeben werden. 

Konflikte: Unerlaubte Fotos können Streit, Ärger und Missverständnisse verursachen.  

Vermeidung von Mobbing: Fotos können genutzt werden, um Mitschülerinnen und Mitschüler zu 
verspotten, bloßzustellen oder online zu verbreiten. Das kann zu Cybermobbing führen und Betroffene stark 
belasten.  

Respekt: Es ist wichtig, die Rechte und Gefühle anderer zu achten. 

Um Ablenkungen zu minimieren, Konflikte zu vermeiden und auch um ein bewusstes, verantwortungsvolles 
Medienverhalten zu fördern, sind verbindliche und transparente Handyregeln, die auf dem Schulgelände für alle 
gelten, von herausragender Bedeutung.  

Vor diesem Hintergrund arbeiten wir erfolgreich mit der „Handygarage“. 

Das heißt, zu Beginn des Unterrichts werden alle Handys ausgeschaltet und geschützt in einem abgeschlossenen Raum 
gelagert. Zu Schulschluss werden die Geräte dann wieder ausgehändigt. Die Aufbewahrung schafft klare Verhältnisse: 
Die Schülerinnen und Schüler haben während des handyfreien Schulalltag keinen direkten Zugriff auf die Geräte. Das 
sorgt für mehr Ruhe, Fokus und eine bessere Lernatmosphäre.  

Manchmal kann es nötig sein, Sie als Eltern kurzfristig z.B. über Änderungen im Schulalltag zu informieren. Sollte dies 
der Fall sein, werden wir Sie über die SDUI- App oder auch, wenn erforderlich, telefonisch kontaktieren. 

 

Wir möchten Sie bitten, uns zu unterstützen und diese Einverständniserklärung zu unterschreiben. 
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Sollte es zu keiner Handyabgabe kommen, gelten die seit dem 01.04.2014 beschlossenen Regelungen:  

- Das Gerät kann bei Störungen des Unterrichts oder bei der unerlaubten Nutzung in den Pausen durch eine 
Lehrkraft eingezogen werden. Sollte es sich um einen einmaligen Vorfall handeln, erhält Ihr Kind das Handy 
am Ende des Schultages wieder zurück. 

- Bei einem wiederholten Fehlverhalten wird das Handy für 3 Tage im Safe eingeschlossen und danach erst 
wieder an Ihr Kind ausgegeben. Sollten sie damit nicht einverstanden sein, ist das Handy von Ihnen persönlich 
abzuholen. Bitte hinterfragen Sie in diesem Fall das Verhalten ihres Kindes und ob es überhaupt notwendig 
ist, das Handy mit zur Schule zu nehmen. 

 

Sollten Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, kontaktieren Sie die Klassenleitung gerne jederzeit. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Die Schulleitung der OHS 

 
 
 

 

Rückmeldung: 
 

 

Name & Klasse des Kindes:    _____________________________  
 

 
Ich habe von der Einrichtung der „Handygarage“ Kenntnis genommen.  

 
 

 Ich bin damit einverstanden. 
 
 

 Ich bin nicht damit einverstanden, weil _________________________________________ 

 

 
  (Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


